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Allgemeine Geschäftsbedingungen der cpit comparit GmbH (Stand: 05/2024) 
 

 
§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen gelten für alle von 
der cpit comparit GmbH, Hop-
fensack 19, 20457 Hamburg 
(„cpit“), mit Unternehmern („Li-
zenznehmer“) geschlossene 
Verträge („Vertrag“) für die 
Überlassung von Computerpro-
grammen und Datenbanken 
(„Services“) als webbasierte 
Software-as-a-Service (SaaS).  

(2) Abweichende Allgemeines Ge-
schäftsbedingungen des Li-
zenznehmers finden keine An-
wendung, es sei denn, cpit 
stimmt ihrer Anwendung aus-
drücklich in Textform zu. 

§ 2 Zustandekommen eines Ver-
trags 

(1) Verträge kommen dadurch zu-
stande, dass der Lizenznehmer 
an cpit eine Bestellung übermit-
telt („Angebot“) und cpit dieses 
Angebot annimmt („Annahme“). 

(2) Die Bestellung des Lizenzneh-
mers hat die von ihm gewünsch-
ten Services, die Höhe der mo-
natliche Lizenzmiete, die Anzahl 
der berechtigten Nutzer und den 
gewünschten Beginn des Ver-
trages im Sinne von § 5 Abs. 2 
sowie die erforderlichen Ver-
tragsinformationen (Name bzw. 
Firma und Anschrift des Lizenz-
nehmers und vollständige Kon-
taktdaten des auf Seiten des Li-
zenznehmers zuständigen An-
sprechpartners im Sinne von § 7 
Abs. 1) zu enthalten. Sie kann 
insbesondere in Form eines von 
cpit auf ihrer Website bereitge-
stellten Bestellscheins erfolgen. 

(3) Die Annahme eines Angebots 
liegt im eigenen Ermessen von 
cpit. cpit wird eine Annahme ent-
weder ausdrücklich durch eine 
Benachrichtigung an die in der 
Bestellung angegebene E-Mail-
Adresse des Ansprechpartners 
des Lizenznehmers oder kon-
kludent durch Mitteilung von Zu-
gangsdaten im Sinne von § 6 
Abs. 2 an den vom 

Lizenznehmer benannten An-
sprechpartner erklären. 

(4) Alternativ kommt ein Vertrag 
dadurch zustande, dass cpit 
dem Lizenznehmer auf Anfrage 
ein Angebot übermittelt und die-
ser das Angebot annimmt. 

§ 3 Vertragsgegenstand, Umfang 
der Services  

(1) Vertragsgegenstand ist die ent-
geltliche Einräumung eines auf 
die Dauer des Vertrages be-
grenzten einfachen Nutzungs-
rechts an den in der Bestellung 
bezeichneten Services. 

(2) cpit stellt die Services während 
der Laufzeit des Vertrages zur 
Verfügung. Der Funktionsum-
fang und die Beschreibung der 
Services einschließlich der Sys-
temvoraussetzungen (Betriebs-
system und Browsersoftware) 
ergeben sich aus der auf der 
Website von cpit veröffentlich-
ten Servicebeschreibung. 

(3) cpit wird die Services unter Be-
reitstellung ausreichenden Spei-
cherplatzes so in das Internet 
einspeisen, dass sie von be-
rechtigten Nutzern mittels einer 
den Systemvoraussetzungen 
entsprechenden Browsersoft-
ware aufgerufen und im Rah-
men der enthaltenen Funktio-
nen genutzt werden kann. Die 
Verantwortung von cpit erstreckt 
sich hierbei nur bis zum Überga-
bepunkt der von ihr betriebenen 
Systeme zum Internet, nicht 
aber auf die Systeme dem Li-
zenznehmer und Datenübertra-
gungsleitungen jenseits des 
Übergabepunkts. 

(4) cpit ist berechtigt, sich zur Er-
bringung der vertragsgegen-
ständlichen Leistungen Dritter 
zu bedienen. Sie haftet für de-
ren Leistungen wie für eigene 
Leistungen. Die datenschutz-
rechtlichen Verpflichtungen bei 
Beauftragung von Unterauf-
tragsverarbeitern bleiben unbe-
rührt. 

§ 4 Verfügbarkeit  

(1) cpit stellt die Services mit einer 
Verfügbarkeit von 99% im Jah-
resdurchschnitt zur Verfügung. 
Maßgeblich ist die Verfügbarkeit 
der Services am Übergabepunkt 
zum Internet. Die Verfügbarkeit 
berechnet sich nach folgender 
Formel: Verfügbarkeit = (Ge-
samtzeit - Gesamtausfallzeit) / 
Gesamtzeit * 100 %.  

(2) Bei der Berechnung der Ge-
samtausfallzeit bleiben folgende 
Zeiten außer Betracht: (i) Zeiten 
der Nichtverfügbarkeit, die auf 
von cpit nicht beeinflussbaren 
Störungen des Internet oder auf 
sonstigen von cpit nicht zu ver-
tretenden Umständen, insbe-
sondere auf einer Epidemie 
oder Pandemie (wie Covid-19) 
oder auf höherer Gewalt, beru-
hen; (ii) Zeiten der Nichtverfüg-
barkeit wegen geplanter War-
tungsarbeiten an den Services 
(z.B. Updates der Services), die 
außerhalb von Montag bis Frei-
tag zwischen 9:00 Uhr und 
18:00 Uhr ("Normale Geschäfts-
zeiten") stattfinden; (iii) Zeiten 
wegen zwingend erforderlicher 
außerplanmäßiger Wartungsar-
beiten, die zur Beseitigung von 
Störungen erforderlich sind; der 
Lizenznehmer wird hiervon 
nach Möglichkeit durch einen 
Hinweis auf der Website in 
Kenntnis gesetzt; und (iv) Zeiten 
der Nichtverfügbarkeit, die da-
rauf beruhen, dass die von dem 
Lizenznehmer zu schaffenden 
erforderlichen technischen Vo-
raussetzungen für den Zugang 
zu den Services vorübergehend 
nicht gegeben sind, beispiels-
weise bei Störungen der Hard-
ware des Lizenznehmers. Aus-
genommen sind Zeiten, in de-
nen der Server aufgrund sonsti-
ger technischer Probleme, die 
nicht im Einflussbereich von cpit 
liegen (z.B. höhere Gewalt), 
nicht erreichbar ist.  

(3) Bei Fehlermeldungen, die au-
ßerhalb der normalen Ge-
schäftszeiten eingehen, beginnt 
die Störungsbehebung am fol-
genden Werktag. 
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Verzögerungen der Störungsbe-
hebung, die der Lizenznehmer 
zu vertreten hat (z.B. durch 
Nichtverfügbarkeit eines An-
sprechpartners auf Seiten dem 
Lizenznehmers oder verspätete 
Meldung der Störung), werden 
nicht auf die Störungsbehe-
bungszeit angerechnet.  

§ 5 Einräumung von Rechten  

(1) cpit räumt dem Lizenznehmer 
das einfache, nicht ausschließli-
che, nicht übertragbare, auf die 
Dauer des Lizenzvertrages be-
grenzte Recht zur Nutzung der 
vertragsgegenständlichen Ser-
vices für sich und die vertraglich 
festgelegten berechtigten Nut-
zer ein. Der Lizenznehmer er-
kennt an, dass es sich bei den 
Services um Computerpro-
gramme i. S. v. §§ 69a ff. UrhG 
und bei den darin enthaltenen 
Datenbanken um ein von cpit 
hergestelltes Datenbankwerk 
bzw. um eine Datenbank i. S. v. 
§§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG 
handelt und die daran bestehen-
den Rechte cpit ausschließlich 
zustehen. Soweit in die Services 
oder enthaltenden Datenbanken 
Angebote Dritter integriert sind, 
bleiben deren Rechte unberührt. 

(2) „Berechtigter Nutzer“ ist eine 
natürliche Person, die nach 
Maßgabe des Lizenzvertrags 
zur Nutzung der Services be-
rechtigt ist. Dies sind nur solche 
Personen, die dem in der „Ser-
vicebeschreibung“ genannten 
Personenkreis angehören und 
von cpit durch Erteilung persön-
licher Zugangsdaten freige-
schaltet sind. Eine unmittelbare 
oder mittelbare Nutzung durch 
andere Personen ist nicht zuläs-
sig. Die Anzahl der berechtigten 
Nutzer ergibt sich aus der Be-
stellung. 

(3) Eigene Rechte gegenüber cpit 
stehen den berechtigten Nut-
zern nicht zu. Der Vertrag ist ins-
besondere kein Vertrag zuguns-
ten Dritter im Sinne von § 328 
BGB. 

(4) Der Lizenznehmer verpflichtet 
sich, die Services nur vertrags-
gemäß zu nutzen und sie nicht 
Dritten zur Nutzung zu überlas-
sen. Keine Dritten in diesem 

Sinne sind die berechtigten Nut-
zer.  

(5) Um ihre Angebote weiterzuent-
wickeln, zu verbessern und zu 
erweitern, kann cpit nicht-perso-
nenbezogene oder anonymi-
sierte Daten verarbeiten. Zu die-
sem Zweck ist cpit gestattet, die 
in den Services gespeicherten 
Daten zu anonymisieren, d.h. 
von Identitätsinformationen zu 
befreien. Der Lizenznehmer er-
klärt sich damit einverstanden, 
dass cpit alle Rechte an solchen 
nicht-personenbezogenen oder 
anonymen Daten hält und diese 
in beliebiger Weise für Entwick-
lungs-, Diagnose-, Korrektur-, 
Sicherheits- sowie Marketing- 
oder andere Zwecke verwenden 
kann.  

§ 6 Zugang zu den Services 

(1) Der Zugang des Lizenznehmers 
zu den Services erfolgt pass-
wortgeschützt unter Verwen-
dung der dem Lizenznehmer 
von cpit zugeteilten Zugangsda-
ten. Ist der Vertrag für eine Nut-
zung durch mehrere Nutzer ab-
geschlossen, so erhält jeder be-
rechtigte Nutzer eigene Zu-
gangsdaten und ein eigenes 
Passwort. Die Verwendung von 
Gemeinschaftskonten, sog. 
Shared Accounts ist untersagt.  

(2) Die Mitteilung der Zugangsda-
ten erfolgt mit verschlüsseltem 
Link per E-Mail. Der Lizenzneh-
mer ist verpflichtet, cpit die ent-
sprechenden E-Mail-Adressen 
der berechtigten Nutzer mitzu-
teilen. Der Lizenznehmer ist ver-
pflichtet, die Zugangsdaten und 
die Passwörter geheim zu hal-
ten sowie die unberechtigte Nut-
zung durch Dritte zu verhindern; 
sie stellt überdies sicher, dass 
die betreffenden Nutzer diese 
Verpflichtung ebenfalls einhal-
ten. 

(3) Der Lizenznehmer wird cpit bei 
Kenntnis eines Missbrauchs von 
Zugangsdaten oder Passwör-
tern unverzüglich unterrichten. 
cpit ist bei Missbrauch berech-
tigt, die betroffenen Zugänge so 
lange zu sperren, bis die Um-
stände aufgeklärt sind und der 
Missbrauch abgestellt ist. Der 
Lizenznehmer haftet für einen 

von ihr zu vertretenden Miss-
brauch. 

(4) Der Zugang zu den Services 
und deren Nutzung ist aus-
schließlich auf natürliche Perso-
nen beschränkt. Der Einsatz 
von automatisierten IT-Anwen-
dungen oder von sonstigen 
Technologien, die die Nutzung 
der Services durch eine natürli-
che Person simulieren, ist unzu-
lässig. 

(5) Ohne Beschränkung anderer 
Rechte oder Rechtsmittel kann 
cpit den Zugang des Lizenzneh-
mers zu einem Teil der Services 
und den Services vorüberge-
hend aussetzen (ohne Haftung), 
wenn (i) cpit nach billigem Er-
messen feststellt, dass (a) eine 
Bedrohung oder ein Angriff auf 
die Services oder ein anderes 
Ereignis vorliegt, das ein Risiko 
für die Services, den Lizenzneh-
mer oder einen Dritten darstel-
len könnte oder (b) die Nutzung 
der Services durch den Lizenz-
nehmer die Services oder einen 
Dritten stört oder ein Sicher-
heitsrisiko für die Services oder 
einen Dritten darstellt oder (ii) 
cpit hat der Lizenznehmer be-
nachrichtigt, dass ein vom Li-
zenznehmer im Rahmen des 
Vertrags geschuldeter Betrag 
dreißig (30) oder mehr Tage 
überfällig ist, und der Lizenz-
nehmer hat es versäumt, inner-
halb von fünf (5) Tagen nach Er-
halt einer solchen Benachrichti-
gung die vollständige Zahlung 
zu leisten (zusammenfassend 
als "Aussetzungen" bezeich-
net). cpit benachrichtigt den Li-
zenznehmer im Voraus (soweit 
dies vernünftigerweise möglich 
ist) über jede Aussetzung und 
informiert ihn über die Fortset-
zung der Services und Services 
nach einer Aussetzung.  

§ 7 Pflichten des Lizenznehmers 

(1) Der Lizenznehmer ist verpflich-
tet, einen qualifizierten An-
sprechpartner sowie einen Stell-
vertreter zu benennen, der be-
rechtigt ist, alle notwendigen 
Entscheidungen, die zur ver-
tragsgemäßen Leistungserbrin-
gung erforderlich sind, zu treffen 
oder unverzüglich herbeizufüh-
ren. Der Lizenznehmer ist ver-
pflichtet, cpit jeden Wechsel des 
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Ansprechpartners (einschließ-
lich Stellvertreter) unverzüglich 
mitzuteilen.  

(2) Der Lizenznehmer ist für die in 
der Services verarbeiteten In-
halte und Daten allein verant-
wortlich. Der Lizenznehmer ist 
verpflichtet, die Services nur 
vertragsgemäß und im Rahmen 
der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu nutzen und 
bei der Nutzung keine Rechte 
Dritter zu verletzen. Der Lizenz-
nehmer wird cpit unverzüglich in 
Textform informieren über: (i) 
die missbräuchliche Nutzung 
oder den Verdacht der miss-
bräuchlichen Nutzung der Ser-
vices; (ii) eine Gefahr oder den 
Verdacht einer Gefahr für die 
Einhaltung des Datenschutzes 
oder der Datensicherheit, die im 
Rahmen der Erbringung der ver-
traglich vereinbarten Leistung 
eintritt; (iii) eine Gefahr oder den 
Verdacht einer Gefahr für die 
von cpit erbrachte Leistung, z.B. 
durch Verlust von Zugangsda-
ten oder Hackerangriff.  

(3) Der Lizenznehmer ist verpflich-
tet, die folgenden technischen 
Voraussetzungen zu 
gewährleisten: (i) die Anbindung 
an das Internet mit ausreichen-
der Bandbreite und Latenzzeit 
sowie die Verwendung von der 
in der Servicebeschreibung ge-
nannten Systemvoraussetzun-
gen entsprechender Systeme in 
eigener Verantwortung des Li-
zenznehmers sicherzustellen; 
(ii) IT-Sicherheitsmaßnahmen 
nach dem Stand der Technik zu 
ergreifen, um sicherzustellen, 
dass die Nutzung der Services 
in ihrer eigenen Organisation 
angemessenen Sicherheits-
standards unterliegt; (iii) für die 
Sicherheit der genutzten Inter-
netverbindung zu sorgen, insbe-
sondere für die Nutzung firmen-
eigener statt öffentlicher Virtual 
Private Networks (VPN) sowie 
für die Nutzung von VPN-Ver-
bindungen in öffentlichen Net-
zen. 

(4) Für die Nutzbarkeit der Services 
werden funktionale Cookies be-
nötigt. Werden diese vom Li-
zenznehmer nicht zugelassen, 
übernimmt cpit keine Haftung 
für hieraus resultierende Ein-
schränkungen.  

(5) Soweit die Sicherstellung der 
vorgenannten Voraussetzungen 
Handlungen der berechtigten 
Nutzer erfordert, wird der Li-
zenznehmer diese entspre-
chend instruieren. 

(6) Die in den vorstehenden Absät-
zen geregelten Pflichten sind 
Hauptpflichten des Lizenzneh-
mers und nicht nur als Neben-
pflichten oder Obliegenheiten 
einzustufen.  

§ 8 Vergütung 

(1) Der Lizenznehmer ist verpflich-
tet, an cpit als Gegenleistung für 
die aufgrund des Vertrages zu 
erbringenden Leistungen eine 
monatliche Lizenzmiete zuzüg-
lich der jeweils gesetzlich gülti-
gen Umsatzsteuer zu zahlen. 
Die Höhe der monatlichen Li-
zenzmieter ergibt sich aus der 
Bestellung. Falls sich während 
des Vertragsverhältnisses die 
gesetzliche Umsatzsteuer ver-
ändert, ist die entsprechend ver-
änderte Umsatzsteuer zu ent-
richten. 

(2) Die monatliche Lizenzmiete ist 
jeweils am 10. eines Monats für 
den laufenden Kalendermonat 
fällig und auf folgendes Konto 
von cpit zu überweisen: 

Kontoinhaber:  
cpit comparit GmbH 
IBAN:  
DE75 2005 0550 1503 6503 90 
BIC: HASPDEHHXXX 

(3) Der Lizenznehmer kann gegen-
über der Mietforderung von cpit 
nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten For-
derungen aufrechnen. Ein Min-
derungs- oder Zurückbehal-
tungsrecht kann der Lizenzneh-
mer nur ausüben, wenn sie den 
Grund cpit mindestens einen 
Monat im Voraus mitgeteilt und 
cpit Gelegenheit gegeben hat, 
den Mangel zu beseitigen und 
der Mangel nicht innerhalb an-
gemessener Frist beseitigt 
wurde. 

§ 9 Laufzeit und Kündigung  

(1) Der Vertrag beginnt an dem in 
der Bestellung angegebenen 

Tag und ist auf unbestimmte 
Zeit geschlossen. 

(2) Der Vertrag kann von beiden 
Parteien ordentlich mit einer 
Kündigungsfrist von 3 Monaten 
zum Ende eines Vertragsjahres 
gekündigt werden.  

(3) Beiden Parteien steht das Recht 
zur außerordentlichen Kündi-
gung nur aus wichtigem Grunde 
zu. 

(4) Eine Kündigung bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Die 
Textform und die elektronische 
Form sind ausgeschlossen. 

§ 10 Gewährleistung, Mängelhaf-
tung  

(1) cpit wird die Services frei von 
Sach- und Rechtsmängeln (z.B. 
Verletzung von Schutzrechten 
Dritter) überlassen und die Ser-
vices während der Vertragslauf-
zeit in einem zum vertragsge-
mäßen Gebrauch geeigneten 
Zustand erhalten. 

(2) Vertragsgemäßer Gebrauch ist 
die Verwendung der über die 
Services abrufbaren Inhalte im 
Zusammenhang mit der Vermitt-
lung von Versicherungen durch 
die berechtigten Nutzer, ohne 
dass cpit selbst versicherungs-
vermittelnd tätig wird. Die Erfül-
lung der ihnen als Versiche-
rungsvermittlern obliegenden 
Informations-, Beratungs- und 
Dokumentationspflichten („Ver-
mittlerpflichten“) ist von den be-
rechtigten Nutzern unabhängig 
von der Nutzung der Services in 
eigenen Verantwortung sicher-
zustellen, insbesondere im Hin-
blick auf die Beurteilung der 
Frage, ob und welche zusätzli-
chen Hilfsmittel und Informatio-
nen von ihnen zur Ermittlung ei-
nes bedarfsgerechten Versiche-
rungsschutzes und der Vor-
nahme einer hinreichenden 
Marktuntersuchung heranzuzie-
hen sind. cpit übernimmt aus-
drücklich keine Gewähr dafür, 
dass eine Erfüllung der Vermitt-
lerpflichten allein unter Heran-
ziehung der über die Services 
zugänglichen Inhalte und Funk-
tionalitäten möglich ist.  
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(3) Etwaige Mängel oder Störungen 
der Systemverfügbarkeit sind 
von dem Lizenznehmer unter 
Angabe der Umstände ihres 
Auftretens unverzüglich nach 
Bekanntwerden zu melden. Bei 
auftretenden Störungen der 
Services wird der Lizenznehmer 
cpit in angemessenem Umfang 
bei der Fehlersuche und -besei-
tigung unterstützen.  

(4) cpit wird den Mangel innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums 
beheben. Bei Meldungen und 
Störungen der System-
verfügbarkeit, die zu einem To-
talausfall der Services führen 
und die innerhalb der (von cpit 
veröffentlichten) Supportzeiten 
eingehen, wird cpit sich 
bemühen, eine Reaktionszeit 
von vier Stunden ab Beginn der 
Störung zu gewähren. Bei ge-
ringfügigen Fehlern, die nicht zu 
einem Totalausfall der Services 
führen und die während des lau-
fenden Betriebs auftreten, wird 
sich cpit bemühen, spätestens 
einen Werktag nach Eingang 
der Fehlermeldung zu reagie-
ren.  

(5) cpit ist berechtigt, vorüberge-
hende Umgehungsmöglichkei-
ten aufzuzeigen und die eigent-
liche Ursache später durch An-
passungen der Services zu be-
seitigen, soweit dies dem Li-
zenznehmer zumutbar ist.  

(6) Die verschuldensunabhängige 
Haftung für anfängliche Mängel 
gemäß § 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB 
ist ausgeschlossen.  

(7) Mängelansprüche verjähren in-
nerhalb von 12 Monaten. Dies 
gilt nicht, soweit es sich um 
Schadensersatzansprüche han-
delt, für die cpit nach dem Ge-
setz zwingend haftet. 

§ 11 Haftungsbeschränkung  

(1) cpit haftet gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen für 
Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit sowie für sons-
tige Schäden, die auf einer grob 
fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung beruhen. 
Darüber hinaus haftet cpit nach 
den gesetzlichen 

Bestimmungen für Schäden, die 
von der Haftung nach zwingen-
den gesetzlichen Vorschriften 
umfasst werden, wie z.B. bei der 
Übernahme von Garantien, bei 
arglistigem Verschweigen eines 
Mangels oder nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz. Garantien 
von cpit werden nur in schriftli-
cher Form abgegeben und sind 
im Zweifel nur dann als solche 
zu verstehen, wenn sie als "Ga-
rantie" bezeichnet werden. Aus-
sagen von cpit auf ihrer Website 
stellen keine Garantien dar. 

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet 
cpit nur für Schäden, die cpit 
verursacht hat und die auf sol-
chen wesentlichen Pflichtverlet-
zungen beruhen, die die Errei-
chung des Vertragszwecks 
gefährden oder auf der Verlet-
zung von Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Li-
zenznehmer vertrauen darf 
(sog. Verletzung von Kardinal-
pflichten). In diesen Fällen ist 
die Haftung von cpit auf den ver-
tragstypisch vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Die Haftung 
für die leicht fahrlässige Verlet-
zung von Pflichten, die keine 
Kardinalpflichten sind, ist aus-
geschlossen, es sei denn, cpit 
haftet nach dem Gesetz (Abs. 1 
Satz 2). 

(3) Die Haftungsbeschränkungen 
gelten auch für Ansprüche ge-
gen leitende Angestellte, Arbeit-
nehmende, sonstige Erfüllungs-
gehilfen oder Unterauftragneh-
mer von cpit.  

§ 12 Datenschutz und Vertraulich-
keit  

(1) cpit handelt als Auftragsverar-
beiter für die in den Services ge-
speicherten und verarbeiteten 
Daten des Lizenznehmers und 
der Lizenznehmer ist die für 
diese Daten Verantwortlicher. 
Die Einzelheiten der Auftrags-
datenverarbeitung ergeben sich 
aus dem Addendum zur Daten-
verarbeitung. 

(2) "Vertrauliche Informationen" 
sind alle Informationen, un-
abhängig davon, ob sie in 

schriftlicher oder mündlicher 
Form vorliegen, die (i) ihrer Na-
tur nach vertraulich oder ge-
heimhaltungsbedürftig sind oder 
(ii) die die Partei, der die Infor-
mationen übermittelt werden, 
aufgrund der besonderen Um-
stände als vertraulich und ge-
heimhaltungsbedürftig erken-
nen muss. Die Parteien ver-
pflichten sich zu Folgendem: (a) 
Vertrauliche Informationen der 
jeweils anderen Partei nicht 
ohne ausdrückliche Zustim-
mung (mindestens in Textform) 
an Dritte weiterzugeben; (b) die 
vertraulichen Informationen nur 
für vertraglich vereinbarte Zwe-
cke zu verwenden; (iii) mindes-
tens die gleichen Sicherheits-
maßnahmen zu ergreifen, die 
sie in Bezug auf ihre eigenen 
vertraulichen Informationen er-
greifen. Diese Vorkehrungen 
müssen zumindest angemes-
sen sein, um eine Offenlegung 
gegenüber unbefugten Dritten 
zu verhindern; und (iv) sich ge-
genseitig in Textform über jeden 
Missbrauch vertraulicher Infor-
mationen zu informieren.  

(3) Vertrauliche Informationen sind 
keine Informationen, die: (i) der 
anderen Partei vor der Übermitt-
lung und ohne bestehende Ver-
traulichkeitsvereinbarung be-
kannt waren; (ii) von einem Drit-
ten übermittelt werden, der nicht 
einer ähnlichen Vertraulichkeits-
vereinbarung unterliegt; (iii) 
sonst öffentlich bekannt sind; 
(iv) unabhängig und ohne Nut-
zung vertraulicher Informatio-
nen entwickelt wurden; (v) in 
Textform zur Veröffentlichung 
freigegeben wurden; oder (vi) 
aufgrund einer rechtskräftigen 
gerichtlichen oder behördlichen 
Anordnung übermittelt werden 
müssen, sofern der/die von der 
Übermittlung Betroffene recht-
zeitig informiert wird, um 
Rechtsschutzmaßnahmen er-
greifen zu können.  

(4) Keine der Parteien darf sich ver-
trauliche Informationen durch 
Reverse Engineering verschaf-
fen. Unter "Reverse Enginee-
ring" sind in diesem Zusam-
menhang alle Handlungen zu 
verstehen, einschließlich des 
Beobachtens, Testens, Unter-
suchens und Wiederzusam-
mensetzens, mit dem Ziel, 
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vertrauliche Informationen zu 
erlangen.  

(5) Die in den vorstehenden Absät-
zen enthaltenen Beschränkun-
gen gelten bis zu dem Zeitpunkt, 
an dem die betreffenden ver-
traulichen Informationen nicht 
mehr vertraulich sind, oder bis 
zu einem Zeitraum von fünf Jah-
ren nach Beendigung des Ver-
trags, je nachdem, was früher 
eintritt.  

§ 13 Änderungsvorbehalte  

(1) cpit bemüht sich, die Services 
kontinuierlich an die aktuellen 
Anforderungen anzupassen. Sie 
behält sich deshalb Änderungen 
zur Anpassung der Services an 
den Stand der Technik, Ände-
rungen zur Optimierung der Ser-
vices, insbesondere zur Verbes-
serung der Nutzerfreundlichkeit, 
sowie Änderungen an Inhalten 
vor, sofern letztere zur Korrektur 
von Fehlern, zur Aktualisierung 
und Vervollständigung, zur pro-
grammtechnischen Optimierung 
oder aus lizenzrechtlichen 
Gründen erforderlich sind. cpit 
wird sich dabei nicht an den Be-
dürfnissen eines einzelnen An-
wenders oder Lizenznehmers, 
sondern vornehmlich den Be-
dürfnissen der Gesamtheit der 
Anwender orientieren. Gehen 
mit der Bereitstellung einer 
geänderten Version der Ser-
vices oder einer Änderung der 
Funktionalität der Services we-
sentliche Änderungen der von 
den Services unterstützten Ar-
beitsabläufe einher, so kann der 
Lizenznehmer wahlweise eine 
Reduzierung der Vergütung ent-
sprechend der Herabwertung 
verlangen oder den Nutzungs-
vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. Das Kündi-
gungsrecht kann innerhalb einer 
Frist von acht Wochen ab Eintritt 
der Änderung ausgeübt werden. 

(2) cpit behält sich darüber hinaus 
das Recht vor, die Services zu 
ändern, um abweichende Funk-
tionalitäten anzubieten, (i) so-
weit dies erforderlich ist, um die 

von cpit angebotenen Services 
mit dem für diese Services gel-
tenden Recht in Einklang zu 
bringen, insbesondere wenn 
sich die Rechtslage ändert; (ii) 
soweit cpit einer an cpit gerich-
teten gerichtlichen oder 
behördlichen Entscheidung 
nachkommt; (iii) soweit dies zur 
Beseitigung von Sicher-
heitslücken der Services erfor-
derlich ist; (iv) aufgrund wesent-
licher Änderungen der Leistun-
gen oder Vertragsbedingungen 
von Drittanbietern/Drittanbiete-
rinnen oder Unterauftragneh-
mern/Unterauftragnehmerinnen 
oder (v) soweit dies für den Li-
zenznehmer überwiegend von 
Vorteil ist.  

(3) cpit behält sich insbesondere 
das Recht vor, die Bereitstellung 
zusätzlicher Funktionalitäten 
oder Integrationen einzu-
schränken oder einzustellen, 
wenn die technischen Anbin-
dungspartner für diese zusätzli-
chen Funktionalitäten oder die 
Anbieter der Integrationen, ins-
besondere die Versicherungs-
unternehmen, deren Tarifdaten-
webservices als Datenbasis ge-
nutzt werden, ihre Leistungen 
oder Vertragsbedingungen we-
sentlich ändern oder ein-
schränken und cpit eine weitere 
Bereitstellung deshalb nicht 
mehr zuzumuten ist, z.B. weil 
der Mehraufwand durch cpit un-
verhältnismäßig groß ist.  

(4) cpit ist berechtigt, die Lizenz-
miete zum Ausgleich von Perso-
nalkosten- oder sonstigen Kos-
tensteigerungen erstmals nach 
Ablauf von 36 Monaten ab Be-
ginn des Vertrages und sodann 
jährlich in angemessener Höhe 
anzupassen. cpit wird diese 
Preisanpassungen und den 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Preisanpassung dem Li-
zenznehmer Textform mitteilen. 
Die Preisanpassungen gelten 
nicht für Zeiträume, für die der 
Lizenznehmer bereits bezahlt 
hat. Beträgt die Preiserhöhung 
mehr als 5 % des bisherigen 
Preises, kann der Lizenznehmer 

dieser Preiserhöhung innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen ab 
Mitteilung widersprechen. Wi-
derspricht der Lizenznehmer in 
diesem Fall einer Preiserhö-
hung, so wird die vorgeschla-
gene Änderung nicht wirksam 
und der Vertrag wird zu den bis-
herigen Bedingungen fortge-
setzt. cpit hat jedoch das Recht 
(nicht die Pflicht), den Vertrag 
außerordentlich mit einer Frist 
von einem Monat zu kündigen. 
Eine Änderung des Preises auf-
grund einer Änderung des Leis-
tungsumfangs gilt nicht als 
Preisanpassung im Sinne dieser 
Regelung. 

(5) Mit Ausnahme der in den Absät-
zen 1 bis 4 genannten Änderun-
gen müssen die Parteien jede 
Änderung des Vertrags in Text-
form vereinbaren.  

§ 14 Schlussbestimmungen  

(1) Soweit nichts anderes verein-
bart ist, bedürfen Mitteilungen 
und Erklärungen nach dem Ver-
trag der Schriftform, die auch die 
Textform (z.B. E-Mail) umfasst. 
Änderungen des Vertrages 
bedürfen der Schrift- oder Text-
form. Dies gilt auch für den Ver-
zicht auf dieses Formerforder-
nis.  

(2) Sollte eine Bestimmung des 
Vertrags unwirksam oder nicht 
durchsetzbar sein, bleiben die 
anderen Bestimmungen des 
Vertrags wirksam und durch-
setzbar und die unwirksame 
oder nicht durchsetzbare Be-
stimmung gilt als so geändert, 
dass sie im größtmöglichen ge-
setzlich zulässigen Umfang 
gültig und durchsetzbar ist.  

(3) Auf den Vertrag zwischen den 
Parteien findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts Anwendung. Ausschließ-
licher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus und/oder im 
Zusammenhang mit dem Ver-
trag ist, soweit gesetzlich 
zulässig, Hamburg.  

 
 


